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Gesamtgemeinde
Gedenkfeier zum 75. Jahrestag der Vertreibung
Vor 75 Jahren wurden sie aus Ihren Häusern in Schüttwa im Böh-
merwald, heute Šitboř in Tschechien, vertrieben und viele von ih-
nen fanden in Seckach eine neue Heimat. Längst sind sie und ihre 
Nachfahren hier zu Hause und von den Einheimischen geachtet. 
Wie Bürgermeister Thomas Ludwig und sein Vorgänger, Ehren-
bürger und Bürgermeister i.R. Ekkehard Brand, unisono bestätig-
ten, hat die positive Entwicklung der Gemeinde Seckach seit dem 
Ende des II. Weltkriegs viel mit der Ansiedlung der Vertriebenen zu 
tun, die beim Wiederaufbau kräftig mit anpackten. Thomas Ludwig 
mahnte an, die Lehren aus dieser schlimmen Zeit nicht in Verges-
senheit geraten zu lassen, damit die derzeitige Friedensperiode noch 
möglichst lange anhalten möge und Ekkehard Brand erinnerte vol-
ler Hochachtung an die Grundlagen der im Rahmen der 1200-Jahr-
feier 1988 besiegelten Patenschaft, nachdem bereits seit 1979 Schütt-
waer aus allen Teilen der Welt regelmäßig im Seckacher Lamm-Saal 
zu ihren Heimattreffen zusammengekommen waren.
Wie wichtig für uns Menschen der Zusammenhalt über Grenzen je-
der Art hinweg ist, machte auch Pfarrer Wolf in seiner Predigt im 
Rahmen des Gottesdienstes zum Gedenktag mittels einer herzigen 
Engelsgeschichte deutlich. Im Anschluss erinnerte Ortsbetreuer 
Franz Metschl am Schüttwaer Gedenkstein auf dem Seckacher Fried-
hof an die Ereignisse des Jahres 1946, wozu er Schüttwaer, Landsleu-
te und Freunde begrüßte. Dabei sprach er ausdrücklich „ohne Hass 
und Rachegefühle, obwohl wir ja Grund genug hätten“, denn was 
nach Kriegsende von den Siegermächten festgelegt wurde, war, ist 
und bleibt Unrecht und menschenverachtend. Millionen Menschen 
wurden aus ihrer angestammten Heimat nach Westen vertrieben, 
obwohl sie schon hunderte von Jahren dort verwurzelt waren.

Am 18. Juli 1946 traf es auch Schüttwa. Um 19.00 Uhr wurde der 
Dorfgemeinschaft von einem tschechischen Offizier das Auswei-
sungsprotokoll bekanntgegeben und sogleich über das ganze Dorf 
das Standrecht verhängt. Franz Metschl zitierte aus dem Heimat-
buch von Gretl Riehl: „Minutenlang schien es, als wäre das ganze 
Dorf erstarrt. Doch dann begann ein hektisches Treiben. Es blieben 
nur 12 Stunden, um ein Gepäckstück von 50 kg und ein Handgepäck 
von 15 kg pro Person zu richten, denn morgens um 7 Uhr musste das 
Dorf geräumt sein. Es war eine Nacht, die sich ein Unbeteiligter kaum 
vorstellen kann. Am nächsten Tag um 6 Uhr morgens zelebrierte Pfar-
rer Maurer die letzte Hl. Messe und um 7 Uhr setzte sich ein Zug von 
landwirtschaftlichen Fuhrwerken, beladen mit Kindern, alten und 
kranken Menschen, sowie einigen Habseligkeiten in Bewegung. Es 
spielten sich erschütternde Szenen ab, beim Abschied von Haus und 
Hof und vom Heimatdorf.“
Das Ziel sei ungewiss gewesen, doch die Viehwaggons, beladen mit 
über 1.200 Personen, seien am 26. Juli um 15 Uhr am Bahnhof in 
Seckach angekommen. Im Durchgangslager „Teufelsklinge“ wurden 
die Neuankömmlinge vom Landrat des Kreises Buchen, Dr. Schmer-
beck, mit Mut und Hoffnung verströmenden Worten begrüßt. Vor 
allem aber Pfarrer Magnani und viele Hettinger Bürger kümmerten 
sich um das Lager. Die Verpflegung und Betreuung war für die da-
maligen Verhältnisse gut, sodass sich die Angst zum Großteil legte 
und es auch frohe Stunden gab. Noch waren alle beisammen, aber 
das sollte sich bald ändern. Wie Metschl weiter berichtete, wurden 
die Familien nach einem kurzen Aufenthalt im Lager auf die um-
liegenden Orte verteilt. Zwangseinquartierungen führten zu Span-
nungen zwischen Einheimischen und Flüchtlingen. „Man kann das 
heute verstehen. Wir wurden in ein Land versetzt, das selbst nicht 
viel hatte. Aber es gab auch Menschen, die Verständnis für die Neu-
ankömmlinge hatten“. Manche arbeiteten beim Bauern mit auf dem 
Hof, andere suchten in größeren Städten wie Mannheim oder Stutt-
gart eine Arbeit. Franz Metschl dankte abschließend dieser harten 

Im Gedenken vereint – unsere Aufnahme zeigt die Teilnehmer der Feierstunde am Gedenkstein im Seckacher Friedhof, darunter Franz Metschl, 
Thomas Ludwig und Ekkehard Brand.
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Erinnerungen allen hilfsbereiten Menschen und Institutionen mit 
einem besonderem Augenmerk auf Pfarrer Magnani, die Gemeinde 
Seckach und die umliegenden Gemeinden mit ihren Verwaltungen, 
die damals Heimatvertriebene in der größten Not aufgenommen 
haben. Außerdem gedachten die Anwesenden aller Verstorbenen, 
die in der alten und neuen Heimat bzw. während der Vertreibung 
ums Leben gekommen sind. Dankbar erkannte der Ortsbetreuer: 
„Wir Heimatvertriebenen haben gegenüber denen, die zurückblei-
ben mussten, ein neues Leben in Freiheit bekommen. Wir können 
nur hoffen, dass unsere Kinder und Enkel diese Freiheit und Demo-
kratie weiterleben können und dafür auch einstehen. Möge Krieg, 
Flucht und Vertreibung ihnen erspart bleiben und sie nie entrechtet 
und heimatlos werden! Ein Zurück wird es für uns nicht mehr ge-
ben, daher liegt die Zukunft für uns und die westliche Welt in einem 
gemeinsamen Haus Europa!“
Auch Bürgermeister Thomas Ludwig schlug den Bogen von der Ver-
gangenheit in die Gegenwart und stellte vor allem die Aktivitäten 
des im Jahre 2016 gegründeten Schüttwaer Heimatvereins „Spolek 
Mikulás“ mit seinem 1. Vorsitzenden Ivo Dubský heraus. Wer hätte 
beim letzten Heimattreffen im Jahre 2013 schon geglaubt, dass es in 
Schüttwa eine Initiative geben würde, die dem Areal der verfallenen 
Dorfkirche samt Friedhof wieder ein würdevolles Antlitz geben und 
das Andenken an Johannes von Schüttwa so intensiv pflegen wür-
de? Neben der Patengemeinde Seckach, die den Schüttwaern auch 
weiterhin treu zur Seite stehen wird, ist somit auch die „alte Heimat“ 
wieder eine Reise wert, weil dort mittlerweile ein würdevoller Ort 
der Erinnerung und der Begegnung entstanden ist. Ekkehard Brand 
und Thomas Ludwig regten deshalb an, schon in Bälde wieder ein-
mal eine Fahrt nach Schüttwa zu organisieren. Mit einer Gedenk-
minute klang die Feierstunde aus.

Zusatz: auf der Gemeindehomepage finden Sie unter der Rubrik 
„Neuigkeiten“ einen weiteren Bericht zum Thema „75 Jahre Ver-
treibung“.

Aktuelle Informationen zur Corona-Pandemie,   
Stand: 26. 7. 2021
Änderung der Corona-Verordnung
Seit dem 26. 7. 2021 ist die Erste Verordnung zur Änderung der 
Neunten Verordnung der Landesregierung über infektionsschüt-
zende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus SARS-CoV-2 
in Kraft. Der Kern der Botschaft lautet, dass das Regelwerk aus-
drücklich fortbesteht, denn gerade mit Blick auf die Bedrohung 
durch die Delta-Variante gilt es, trotz der Lockerungsstufen weiter 
vorsichtig zu sein. Folgende Grundsätze sollten sich alle Menschen 
einprägen:
–  Wir müssen im Alltag weiter auf den Infektionsschutz achten und 

die AHA+L-Regeln einhalten.
–  Wir dürfen jetzt nicht zu leichtsinnig werden. Weiter gilt: nicht al-

les was erlaubt ist, muss auch maximal ausgereizt werden.
–  Auf nicht unbedingt notwendige Reisen in Risikogebiete sollte 

weiter verzichtet werden. Und wenn, dann ist sich unbedingt an 
die Einreise- und Quarantäneregeln zu halten. Auch im Urlaub 
gelten weiterhin die AHA+L-Regeln.

–  Nutzen Sie die zahlreichen Testmöglichkeiten, um mögliche In-
fektionen schnell zu erkennen und Infektionsketten zu unterbre-
chen.

–  Die Corona-Warn-App sollte weiterhin ein dauerhafter Begleiter 
auf Ihrem Smartphone sein.

Nur so können wir gemeinsam die Infektionszahlen weiter niedrig 
halten und mit den Öffnungsschritten nach und nach wieder zu ei-
nem normaleren Alltag zurückkehren.
Hier ein Überblick über die wichtigsten Änderungen:
Öffentliche Veranstaltungen (u.a. Theater, Oper, Konzerte, Kino, 
Stadtführungen, Informationsveranstaltungen sowie Betriebs- und 
Vereinsfeiern)
–  In den Inzidenzstufen 2 bis 4 gilt im Freien bei mehr als 200 Per-

sonen die Maskenpflicht, in der Inzidenzstufe 1 bei mehr als 300 
Personen. Sie gilt nicht, wenn durch feste Zuweisung der Sitzplät-
ze ein Abstand von 1,5 m zwischen den BesucherInnen garantiert 
ist.

–  Die generelle Maskenpflicht in geschlossenen Räumen bleibt be-
stehen.

–  Die Regelung, welche in der Inzidenzstufe 1 eine Belegung von  
30 % der Kapazität und in der Inzidenzstufe 2 eine Belegung von 
20 % der Kapazität erlaubt, ist entfallen.

–  In den Inzidenzstufen 1 und 2 ist eine Belegung mit max. 50 % der 
Kapazität erlaubt, jedoch nicht mehr als 25.000 Personen. Alle Be-
sucherInnen müssen einen negativen Corona-Schnelltest, einen 
Genesenen- oder einen Geimpften-Nachweis haben.

Archive, Bibliotheken und Büchereien
–  Wer lediglich Medien abholt oder zurückbringt, braucht keinen 

negativen Corona-Schnelltest bzw. Genesenen- oder Geimpften-
Nachweis.

–  Bei Personen, die lediglich Medien abholen oder zurückbringen, 
müssen keine Kontaktdaten erhoben werden.

Touristischer Verkehr (u.a. Ausflugsschifffahrt, touristische Seil-
bahnen, touristischer Busverkehr, Museumsbahnen und Zeppelin-
flüge)
–  In der Inzidenzstufe 2 ist eine Belegung mit 75 % der regulären 

Plätze ohne negativen Corona-Schnelltest, einen Genesenen- oder 
Geimpften-Nachweis der Fahrgäste möglich. Bei einer Belegung 
von 100 % der regulären Plätze benötigen alle Fahrgäste einen ne-
gativen Corona-Schnelltest, einen Genesenen- oder Geimpften-
Nachweis.

Clubs und Diskotheken
–  In der Inzidenzstufe 1 ist eine Belegung mit bis zu 30 % der zu-

gelassenen Kapazität erlaubt; die Eine-Person-pro-zehn-Quadrat-
meter-Regelung entfällt.

Volksfeste und Stadtfeste mit Schaustellerbetrieben (Fahrge-
schäfte) (neu in der Verordnung)
– Generell sind Festzelte und Freilichtbühnen bei Volksfesten und 

Stadtfesten mit Fahrgeschäften nicht erlaubt.
–  Ein Betreiber hat die Gesamtverantwortung für die Organisation 

zu übernehmen (nachfolgend VeranstalterIn genannt).
–  Der/ Die VeranstalterIn muss ein Hygienekonzept erstellen. Das 

bedeutet, es ist schriftlich darzustellen, wie die Hygienevorgaben 
umgesetzt werden sollen (Stichworte: Mindestabstand, Lüftung, 
Reinigung, Information der Gäste).

–  Die Kontaktdaten der Gäste müssen dokumentiert werden. Dies 
kann entweder mit einschlägigen Apps wie Luca oder auch ana-
log auf Papier erfolgen. Wer seine Kontaktdaten nicht oder nicht 
vollständig angeben möchte, darf an der Veranstaltung bzw. Feier 
nicht teilnehmen.

–  Der/ Die VeranstalterIn ist für die Einhaltung der Vorgaben ver-
antwortlich.

–  Außerdem gibt es noch Detailregeln für die einzelnen Inzidenz-
stufen.

Gastronomie
–  Ein negativer Corona-Schnelltest, ein Genesenen- oder Geimpf-

ten-Nachweis und die Erhebung der Kontaktdaten ist bei einem 
Außer-Haus-Verkauf nicht erforderlich. Das Gleiche gilt, wenn 
die KundInnen lediglich Speisen und Getränke abholen (to go).

Einzelhandel
–  Für Floh- und Krämermärkte gelten nun die gleichen Regelungen 

wie für den Einzelhandel.
–  Bei Märkten, die ausschließlich im Freien stattfinden, müssen die 

Kontaktdaten der BesucherInnen nicht erhoben werden.
–  Die Quadratmeterbegrenzung in den Inzidenzstufen 3 und 4 gilt 

nicht für Märkte, die ausschließlich im Freien stattfinden.
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Sport treiben
–  In der Inzidenzstufe 4 werden genesene und vollständig geimpfte 

Personen nicht zur Personenzahl (25 Personen im Freien, 14 Per-
sonen in geschlossenen Räumen) hinzugezählt. Ein entsprechen-
der Nachweis ist erforderlich.

Sportveranstaltungen
–  In den Inzidenzstufen 2 bis 4 gilt im Freien bei mehr als 200 Perso-

nen die Maskenpflicht, in der Inzidenzstufe 1 gilt sie bei mehr als 
300 Personen. Die Maskenpflicht gilt nicht, wenn durch feste Zu-
weisung der Sitzplätze ein Abstand von 1,5 Metern zwischen den 
BesucherInnen garantiert ist.

–  Die generelle Maskenpflicht in geschlossenen Räumen bleibt be-
stehen.

–  Die Regelung, welche in der Inzidenzstufe 1 eine Belegung von  
30 % der Kapazität und in der Inzidenzstufe 2 eine Belegung von 
20 % der Kapazität erlaubt, ist entfallen.

–  In den Inzidenzstufen 1 und 2 ist eine Belegung mit max. 50 % der 
Kapazität erlaubt, jedoch nicht mehr als 25.000 Personen. Alle Be-
sucherInnen müssen einen negativen Corona-Schnelltest, einen 
Genesenen- oder einen Geimpften-Nachweis haben.

Regelungen für Reiserückkehrer
Über die Risiken einer Reise in Risikogebiete, Hochinzidenzgebie-
te und Virusvariantengebiete sowie insbesondere über die Pflichten 
bei der Rückkehr wurde hier schon mehrfach berichtet. Am 23. 7. 
2021 hat die Bundesregierung ganz Spanien und die Niederlande 
wegen hoher Corona-Infektionszahlen zum Hochrisikogebiet er-
klärt. Die Einstufung tritt am 27. 7. 2021 in Kraft. Auch Georgien 
zählt inzwischen dazu und Dänemark ist neu einfaches Risikoge-
biet. Gleiches gilt auch für Teile Frankreichs, nämlich die Regionen 
Korsika, Okzitanien, Provence-Alpes-Côte d‘Azur und das Übersee-
Département Martinique. Zu den einfachen Risikogebieten zählen 
daneben auch Irland, Malta und Monaco. Die aktuelle Risikoliste 
des Robert-Koch-Instituts (RKI) kann auf dessen Internetseiten un-
ter der Adresse https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartig 
es_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html nachgelesen werden.
Was gilt bei der Heimreise aus einem normalen Risikogebiet?
Wer sich zehn Tage vor der Einreise nach Deutschland in einem Ri-
sikogebiet aufgehalten hat, muss sich online über das Einreisepor-
tal der Bundesrepublik anmelden. Die Meldung muss in der Regel 
beim Beförderer, etwa der Airline, vorgezeigt werden. Online kann 
man auch ein negatives Antigen- oder PCR-Testergebnis hochladen 
und ist damit von einer Quarantäne befreit. Der Test kann alterna-
tiv auch nach der Rückkehr gemacht und innerhalb von 48 Stunden 
der zuständigen Behörde gemailt werden, danach endet die Quaran-
täne ebenfalls. Das gilt sowohl für Erwachsene als auch für Kinder 
jeden Alters.
Was bedeutet die Einstufung zum Hochinzidenzgebiet für Urlau-
ber?
Einreisende aus Hochinzidenzgebieten müssen sich online anmel-
den (www.einreiseanmeldung.de) und an der Grenze einen nega-
tiven Coronatest vorweisen, alternativ den Nachweis der Impfung 
oder Genesung. Nach der Rückkehr ist eine zehntägige Quarantäne 
vorgeschrieben, die nach fünf Tagen mit einem negativen Test vor-
zeitig beendet werden kann. Auch hier sind Geimpfte und Genesene 
ausgenommen. Kinder unter zwölf Jahren können noch nicht ge-
gen das Coronavirus geimpft werden. Sie müssen daher nach einem 
Aufenthalt in einem Hochinzidenzgebiet für mindestens fünf Tage 
in Quarantäne, auch wenn ihre Eltern geimpft und damit von den 
Auflagen befreit sind. Kinder unter sechs Jahren sind lediglich vom 
Test vor der Einreise ausgenommen. Einziges „Schlupfloch“ aus der 
Quarantäne ist der Nachweis, dass das Kind in den vergangenen 
sechs Monaten eine Corona-Infektion durchgemacht hat.
Welche Bestimmungen gelten für Virusvariantengebiete?
Der Status als Virusvariantengebiet bringt für die Einreise nach 
Deutschland die schärfsten Beschränkungen mit sich. Fluggesell-
schaften sowie Schiff-, Bus- und Bahnunternehmen dürfen aus be-
troffenen Ländern nur deutsche Staatsbürger oder Personen mit 
Wohnsitz in Deutschland über die Grenze bringen. Diese Rück-
kehrer wiederum müssen einen negativen Coronatest vorlegen und 
nach der Ankunft ausnahmslos in 14-tägige Quarantäne. Das gilt 

für Erwachsene und Kinder gleichermaßen, Kinder unter sechs Jah-
ren sind lediglich von der Testpflicht ausgenommen. Diese Vorga-
ben führen dazu, dass Virusvariantengebiete selbst bei Menschen 
mit hoher persönlicher Risikobereitschaft kaum mehr für einen Ur-
laub in Betracht kommen dürften.
Was ändert sich aktuell?
Die am 28. 7. 2021 in Kraft tretende Änderung der Einreiseverord-
nung bringt deutliche Erleichterungen für vollständig geimpfte Rei-
sende: Sie dürfen ihre Quarantäne nach einem Aufenthalt in einem 
Virusvariantengebiet vorzeitig beenden, wenn ihr Impfschutz nach-
weisbar gegen die Virusvariante im bereisten Gebiet wirksam ist. 
Das ist gemäß der neuen Verordnung der Fall, wenn das RKI die 
Wirksamkeit festgestellt und auf seiner Internetseite bekannt gege-
ben hat. Eine entsprechende Liste wird demnächst auf der Websei-
te des RKI veröffentlicht. Einreisende müssen dann nur noch ihren 
Impfnachweis an die zuständige Behörde übermitteln.
Die neue Verordnung berücksichtigt außerdem den Fall, dass ein 
Virusvariantengebiet wieder zum Hochinzidenzgebiet herunterge-
stuft wird, wie unlängst bei Portugal und Großbritannien gesche-
hen. Bislang musste eine einmal verhängte Quarantäne dennoch 
trotzdem bis zum Ende durchgehalten werden, künftig kann sie ent-
sprechend den Regeln für Hochinzidenzgebiete verkürzt werden.

Alle Details zu den aktuell gültigen Corona-Verordnungen und 
zum Pandemiegeschehen finden Sie auf den Homepages des Lan-
des Baden-Württemberg (https://www.baden-wuerttemberg.
de/de/startseite/), des Landratsamtes (https://www.neckar-oden 
wald-kreis.de/) und der Gemeinde Seckach (https://www.seckach.
de/).

Aktuelles zur Impfkampagne #dranbleibenBW
Wir alle wünschen uns eine Rückkehr zur Normalität und wissen, 
dass die Impfung das beste Mittel zur Bekämpfung der Pandemie 
ist. Um die Reisezeit gut zu überstehen und einen weiteren Lock-
down im Herbst und Winter zu verhindern, ist es wichtig, dass sich 
jetzt so viele Menschen wie möglich impfen lassen. Dabei kommt 
es auf jede und jeden Einzelnen an. Nur gemeinsam können wir die 
Herdenimmunität erreichen. Dafür sind niederschwelligen Ange-
bote, die ohne viel Bürokratie und Aufwand für die Bürgerinnen 
und Bürger durchgeführt werden, von enormer Bedeutung.
Ab sofort Erst- und Zweitimpfungen im Kreisimpfzentrum ohne 
Terminvereinbarung!
Das Impfen im Neckar-Odenwald-Kreis wird noch einfacher: Das 
Kreisimpfzentrum (KIZ) in Mosbach passt mit sofortiger Wirkung 
das Impfkonzept weiter an und bietet die Möglichkeit, die Erstimp-
fung an allen Öffnungstagen ohne vorherige Terminbuchung zu er-
halten. Bisher war dies nur an bestimmten Tagen möglich. Bereits 
gebuchte Impftermine behalten natürlich ihre Gültigkeit.
Ebenso können an allen Öffnungstagen auch Zweitimpfungen ohne 
Terminvereinbarung wahrgenommen werden, sofern der von der 
Ständigen Impfkommission (STIKO) empfohlene zeitliche Min-
destabstand eingehalten wird. Dieser Mindestimpfabstand muss je-
doch zwingend eingehalten werden, auch um eine Abweisung vor 
Ort aus medizinischen Gründen zu vermeiden. Der minimale Impf-
abstand bei Impfungen mit Biontech beträgt drei Wochen, bei Mo-
derna sind es vier Wochen. Sofern eine Kreuzimpfung vorliegt (As-
traZeneca und anschließend Biontech bzw. Moderna), beträgt der 
Impfabstand ebenfalls mindestens vier Wochen. Wird nach einer 
AstraZeneca-Erstimpfung auch die Zweitimpfung mit AstraZeneca 
gewünscht, beträgt der Impfabstand hier neun bis zwölf Wochen. 
Auch hier gilt: bereits gebuchte Zweit-Impftermine behalten ihre 
Gültigkeit.
Zu den Kreuzimpfungen gibt das Kreisimpfzentrum folgende Hin-
weise: Personen, die bei der Erstimpfung den Impfstoff AstraZeneca 
erhalten haben, können auf Wunsch unabhängig ihres Alters mit 
einem mRNA-Impfstoff von Biontech oder Moderna zweitgeimpft 
werden. Diese Kreuzimpfung ist allerdings nur in Verbindung mit 
einer vorherigen Erstimpfung mit AstraZeneca möglich. Personen, 
die bei der Erstimpfung Biontech oder Moderna erhalten haben, 
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müssen bei der Zweitimpfung mit dem Wirkstoff der ersten Imp-
fung geimpft werden.
Das KIZ bittet deshalb darum, dies bei der Auswahl der Impfta-
ge zu berücksichtigen: verimpft werden kann lediglich der in der  
Wochenübersicht auf der Website des Landratsamts unter www.ne 
ckar-odenwald-kreis.de für den jeweiligen Tag genannte Impfstoff.

Aktuelle Informationen der Seckacher Hausarztpraxen
Dr. Bender und Dr. Rösch zur Impfkampagne

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
auch Ihre beiden Seckacher Hausarztpraxen unterstützen mit 
Nachdruck die landesweite Impfinitiative #dranbleibenBW. Die 
kommenden Wochen müssen dazu genutzt werden, um die Impf-
quote im Land so weit in die Höhe zu treiben, dass bis spätestens 
Ende September die sog. Herdenimmunität erreicht ist. Die hier-
für benötigten Impfstoffmengen sind auch in unseren Praxen vor-
handen. Die Lage hat sich entspannt.
Deshalb ergeht hiermit erneut der Hinweis, dass unsere Praxen 
wieder vermehrt Terminfenster für Impfungen anbieten können. 
Für alle noch ungeimpften Personen wird damit ein einfacher Zu-
gang zum Impfstoff ermöglicht, der nicht zuletzt die weiten Wege 
zu den verschiedenen Kreisimpfzentren im Lande entbehrlich 
macht.
Gerade wegen des steilen Anstiegs der Delta-Variante und auf-
grund der anstehenden Urlaubssaison ist es sinnvoll, dass mög-
lichst viele Menschen geimpft sind, da die Impfung wohl auch hier 
zumindest schwerere Verläufe recht zuverlässig verhindert und 
die Infektionsgefahr zumindest reduziert.
Wie bereits bekanntgegeben, ist die schriftliche Anmeldung ent-
fallen! Rufen Sie einfach in unseren Praxen an und vereinbaren 
Sie Ihren Termin. Die Telefonnummern lauten: Praxis Dr. Bender: 
06292/ 7200 und Praxis Dr. Rösch: 06292/ 1280.
Alle weiteren Informationen zum Impfen finden Sie unter www.
impfen-bw.de.
Ihre Hausarztpraxen Dr. Joachim Rösch und Dr. Helmut Bender

RIO-Schnelltestzentren in Osterburken und Adelsheim
Die beiden Schnelltestzentren in Osterburken und Adelsheim bie-
ten täglich mindestens ein Zeitfenster, in dem sich die Einwohner-
schaft aller fünf RIO-Kommunen (Osterburken, Adelsheim, Raven-
stein, Rosenberg und Seckach) kostenlos testen lassen kann. Diese 
sind:
Osterburken (Baulandhalle, Kapellenstraße 14): Montag 9.00–
12.00 Uhr, Dienstag 16.00–19.00 Uhr, Mittwoch 16.00–19.00 Uhr, 
Freitag 9.00–12.00 Uhr und Samstag 9.00–15.00 Uhr.
Adelsheim (Innenhof des Rathauses): Montag 17.00–19.00 Uhr, 
Donnerstag 17.00–19.00 Uhr, Freitag 17.00–19.00 Uhr, Sonntag 
10.00–13.00 Uhr.
Ihren Schnelltesttermin buchen Sie am besten online unter https://
schnelltest.drk-kv-buchen.de. Wählen Sie in nur wenigen Schritten 
Ihren Wunschstandort, Ihren Testtag und Ihr Zeitfenster aus. Bei 
Fragen können Sie ein Kontaktformular ausfüllen oder anrufen. Auf 
der Webseite des DRK-Kreisverbands Buchen finden Sie weitere 
nützliche Informationen sowie Antworten auf häufig gestellte Fra-
gen zu den Schnelltestungen.

Erreichbarkeit der Gemeindeverwaltung
Wie bereits bekanntgegeben, wird das System der Terminvergabe 
für Besuche im Rathaus beibehalten, weil damit für die Bürgerinnen 
und Bürger viele Vorteile verbunden sind. Dabei wird ein persön-
liches Erscheinen auf dem Rathaus nur dann in Betracht gezogen, 
wenn die Erledigung Ihres Anliegens auf andere Art und Weise (per 
Telefon, Mail oder schriftlich) unmöglich ist. In jedem Fall müssen 
Sie sich aber vorher von zu Hause aus anmelden und einen Termin 
vereinbaren:
–  wenn das Bürgerbüro für Ihr Anliegen zuständig ist, nutzen Sie 

bitte die Mailadresse buergerbuero@seckach.de oder die Tel.- 
Nr. 06292/ 9201-12. Bitte vereinbaren Sie auch dann einen Ter-
min, wenn Sie nur etwas abgeben oder abholen möchten. Auf die-
se Art und Weise ist gewährleistet, dass es zu keinen Wartezeiten 
und Ansammlungen kommt.

–  wenn die übrige Verwaltung zuständig ist, gelten die vorste-
henden Regelungen ebenfalls. Nutzen Sie zur Terminvereinba-
rung bitte nicht die Nummer der Zentrale, sondern unbedingt 
die Durchwahl bzw. Mailadresse der/ des jeweils zuständigen Be-
diensteten; das Durchwahl- und Mailverzeichnis war in der vor-
letzten Ausgabe des Mitteilungsblattes wieder abgedruckt.

Bei Betreten des Rathauses müssen Sie einen medizinischen Mund- 
und Nasenschutz tragen. Als medizinische Masken sind dabei OP-
Masken oder ein Atemschutz zu verstehen, der die Anforderungen 
der Standards FFP2, KN95, N95 oder eines vergleichbaren Stan-
dards erfüllt. Darüber hinaus sind die Hände zu desinfizieren und 
die bekannten Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten. Außer-
dem dürfen Sie keine relevanten Symptome haben und nicht mit 
Erkrankten in Kontakt stehen, oder aus einem Risikogebiet ein-
gereist sein. Auf den entsprechenden Aushang an der Eingangstür 
wird verwiesen und um Beachtung gebeten.

Besuche bei den Ehe- und Altersjubilaren
Aufgrund der anhaltenden Kontaktbeschränkungen bleiben die Be-
suche der Gemeinde Seckach bei ihren Ehe- bzw. Altersjubilaren 
weiterhin eingestellt. Dies geschieht trotz der niedrigen Infektions-
zahlen aus Rücksicht auf unsere älteren Mitbürger, aber auch wegen 
des allgemeinen Gebots zur Unterlassung vermeidbarer persönli-
cher Kontakte. Gerade in diesem Punkt hat die Gemeinde eine Vor-
bildfunktion. Stattdessen werden die Glückwünsche und die Ehren-
gabe weiterhin nachträglich durch einen Boten überbracht. Es muss 
davon ausgegangen werden, dass diese Besuche noch für längere 
Zeit nicht möglich sein werden.

Telefonhotlines
Bürgertelefon im Landratsamt: Für Fragen stehen Ihnen geschulte 
Mitarbeiter unter der Telefonnummer: 06261/ 84 3333 und der Te-
lefonnummer: 06281/ 5212-3333 zur Verfügung. Das Bürgertelefon 
ist von Montag bis Freitag zwischen 8 und 16 Uhr besetzt.
Hotline des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg: Darü-
ber hinaus können sich Bürgerinnen und Bürger von Montag bis 
Freitag zwischen 9 und 18 Uhr unter der Telefonnummer 0711/ 
904-39555 an eine eigens eingerichtete Hotline des Landesgesund-
heitsamts Baden-Württemberg wenden.
Bürgertelefon des Bundesministeriums für Gesundheit: Die Co-
rona Hotline des Bundesgesundheitsministeriums ist unter der Te-
lefonnummer: 030/ 3464-65100 zu erreichen.

Abfallkalender für alle Ortsteile
August 2021

Restmüll: Dienstag,   3. 8.
 Dienstag, 17. 8.
 Dienstag, 31. 8. 
    
Gelbe Tonne: Dienstag, 10. 8.
 Dienstag, 24. 8.
     
Biotonne: Dienstag, 10. 8.
 Dienstag, 24. 8.
     
Altpapier: Seckach -> keine Sammlung
  Samstag, 21. 8. Großeicholzheim   
  -> Abholaktion
 Freitag, 27. 8. Zimmern 
  
Alle Termine für das Jahr 2021 finden Sie auf Ihrem persönlichen 
Abfallkalender oder können Sie auf Ihr Objekt bezogen auf der 
Homepage der KWiN: https://www.kwin-online.de nachlesen,  
herunterladen und ausdrucken.

http://www.neckar-odenwald-kreis.de
http://www.neckar-odenwald-kreis.de
http://www.impfen-bw.de
http://www.impfen-bw.de
https://schnelltest.drk-kv-buchen.de
https://schnelltest.drk-kv-buchen.de
mailto:buergerbuero@seckach.de
https://www.kwin-online.de
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Stellenausschreibung der Gemeinde Seckach

Die Gemeinde Seckach sucht zum 1. 9. 2022 eine/n
Auszubildende/n

zur/zum Verwaltungsfachangestellten
(m/w/d)

Die Ausbildung wird in Vollzeit absolviert und dauert in der Re-
gel drei Jahre.
Als Dienstleisterin für die Bürgerinnen und Bürger bietet die Ge-
meinde Seckach Verwaltungsfachangestellten ein abwechslungs-
reiches Aufgabenspektrum, welches von rechtlichen Hinter-
gründen über organisatorische Verwaltungsaufgaben bis hin zu 
wirtschaftlichen Abläufen reicht. 
Zu den Inhalten der Ausbildung gehören insbesondere:
–  praktische Ausbildung in verschiedenen Bereichen der Gemein-

deverwaltung (z.B. Zentrale Verwaltung und Personal, Haushalt 
und Finanzen, Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ord-
nung)

–  Berufsschulunterricht an der Ludwig-Erhard-Schule Mosbach, 
an welcher die Zwischenprüfung abgelegt wird. 

–  Als Vorbereitung auf die Abschlussprüfung findet im letzten 
Ausbildungshalbjahr ein viermonatiger Lehrgang an der kom-
munalen Verwaltungsschule des Gemeindetags Baden-Würt-
temberg in Karlsruhe statt.

–  Die Ausbildung endet mit einer schriftlichen und mündlichen 
Abschlussprüfung an der Verwaltungsschule in Karlsruhe oder 
in Mannheim.

Unsere Anforderungen:
–  mittlerer Schulabschluss oder Realschulabschluss 
–  Interesse an rechtlichen, wirtschaftlichen und sozialen Themen, 

diese sind Grundlagen unserer Arbeit 
–  gutes Allgemeinwissen mit rascher Auffassungsgabe
–  bürger- und serviceorientiertes Verhalten, da wir uns als Dienst-

leister für die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Seckach 
verstehen

–  Teamfähigkeit, damit wir gemeinsam die Aufgaben und Ziele 
erreichen

–  Flexibilität aufgrund der vielfältigen Aufgabenbereiche
Wir bieten Ihnen eine vielseitige und qualifizierte Ausbildung mit 
beruflicher Perspektive. Während der Ausbildung erhalten Sie ein 
Ausbildungsentgelt nach den Bestimmungen des Tarifvertrags für 
Auszubildende des öffentlichen Dienstes (TVAöD).
Haben Sie Fragen? 
Frau Hauptamtsleiterin Doris Kohler erteilt Ihnen unter der Tel.
Nr. 06292/ 9201-13 gerne nähere Auskünfte.
Bewerbungsfrist und Adresse:
Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte bis 
zum 15. 9. 2021 an die:

Gemeinde Seckach
Bahnhofstraße 30

74743 Seckach
Vielen Dank.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. 

Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) – Ausschrei-
bung Jahresprogramm 2022 
Das Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbrau-
cherschutz (ML) hat das Jahresprogramm 2022 zum Entwicklungs-
programm Ländlicher Raum (ELR) mit Bekanntmachung vom  
2. Juli 2021 im Staatsanzeiger ausgeschrieben.
Mit dem ELR hat das Land Baden-Württemberg ein umfassendes 
Förderangebot für die strukturelle Entwicklung ländlich geprägter 
Dörfer und Gemeinden geschaffen. Gefördert werden Projekte, die 
lebendige Ortskerne erhalten, zeitgemäßes Wohnen und Arbeiten 
ermöglichen, eine wohnortnahe Versorgung mit Waren und Dienst-
leistungen sichern sowie zukunftsfähige Arbeitsplätze schaffen. Ziel 
des Jahresprogramms 2022 ist, Impulse zur innerörtlichen Ent-

wicklung und Aktivierung der Ortskerne zu setzen. Projektträger 
und Zuwendungsempfangende können neben den Kommunen bei-
spielsweise auch Vereine, Unternehmen und Privatpersonen sein. 
Wo liegen die Förderschwerpunkte?
Im Förderschwerpunkt Grundversorgung steht die Sicherung der 
örtlichen Grundversorgung mit Waren und Dienstleistungen des 
täglichen bis wöchentlichen Bedarfs im Vordergrund. Gefördert 
werden unter anderem Dorfgasthäuser, Dorfläden, Metzgereien, 
Bäckereien und Handwerksbetriebe. Zur Grundversorgung können 
auch Arztpraxen, Apotheken und andere Dienstleistungen im Ge-
sundheitsbereich gehören. Investitionen von Kleinstunternehmen 
der Grundversorgung und für Einrichtungen für lokale Basisdienst-
leistungen können mit einem erhöhten Fördersatz von bis zu 30 % 
(ggf. 35 % bei zusätzlichem CO2-Speicherzuschlag) gefördert wer-
den.
Im Förderschwerpunkt Wohnen/Innenentwicklung werden die 
Erhaltung und Stärkung der Ortskerne insbesondere durch Um-
nutzung vorhandener Bausubstanz, Maßnahmen zur Erreichung 
zeitgemäßer Wohnverhältnisse (umfassende Modernisierungen); 
innerörtliche Nachverdichtung (ortsbildprägende Neubauten in 
Baulücken); Verbesserung des Wohnumfeldes, Entflechtung un-
verträglicher Gemengelagen sowie die Neuordnung mit Baureif-
machung von Grundstücken gefördert. Bei eigengenutzten wohn-
raumbezogenen Projekten liegt der Regelfördersatz bei 30 %. Der 
Höchstbetrag pro Wohneinheit beträgt grundsätzlich 20.000 € (Mo-
dernisierung/Neubau), bei Umnutzungen bis zu 50.000 €. Für den 
Förderschwerpunkt Wohnen/Innenentwicklung wird etwa die Hälf-
te der zur Verfügung stehenden Mittel im Jahresprogramm 2022 
eingesetzt.
Im Förderschwerpunkt Arbeiten werden vorrangig Projekte unter-
stützt, die zur Entflechtung störender Gemengelagen im Ortskern 
beitragen. Darüber hinaus sind Projekte von kleinen und mittleren 
Unternehmen, die zum Erhalt der dezentralen Wirtschaftsstruktur 
sowie zur Sicherung und Schaffung von zukunftsfähigen Arbeits-
plätzen beitragen, förderfähig. 
CO2-Speicherzuschlag
Wer bei Projekten überwiegend ressourcenschonende, CO2 binden-
de Baustoffe im Tragwerk wie z.B. Holz einsetzt, kann grundsätzlich 
einen Förderzuschlag von 5 %-Punkten auf den Regelfördersatz und 
eine erhöhte Maximalförderung bekommen, sofern dies nach bei-
hilferechtlichen Bestimmungen möglich ist.
Antragsverfahren
Anträge auf Aufnahme in das Förderprogramm können ausschließ-
lich von den Städten/Gemeinden gestellt werden. Diese Aufnahme-
anträge enthalten auch die privaten Projekte. Die Aufnahmeanträge 
werden über das Landratsamt dem Regierungspräsidium vorgelegt. 
Das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz ent-
scheidet dann im Frühjahr 2022 über die Aufnahme in das ELR. Da-
her ist es notwendig, dass die Unterlagen zu Ihren privaten Projek-
ten bis spätestens Freitag, 10. 9. 2021, bei der Gemeinde Seckach 
vorliegen.
Sollten Sie ein Projekt planen, für das eine Förderung in Frage kom-
men könnte, wenden Sie sich bitte unverzüglich telefonisch oder 
per Mail an die Gemeindeverwaltung. Auskünfte zu den ELR-För-
dermöglichkeiten sowie zur Antragstellung erteilt Ihnen Frau Bar-
bara Schmitt (Tel. 06292 / 9201-19, Schmitt@seckach.de), während 
der üblichen Sprechzeiten des Rathauses. Wir verweisen auch auf 
die Veröffentlichung auf unserer Homepage www.seckach.de.
Hinweis: Es können nur Projekte zur Förderung vorgeschlagen wer-
den, die zeitnah im Anschluss an die Förderentscheidung im Früh-
jahr 2022 umgesetzt und davor nicht begonnen werden. Bei Pro-
jekten, bei denen eine Baugenehmigung erforderlich ist, kann der 
Bewilligungsbescheid für die ELR-Förderung erst nach Vorlage der 
Baugenehmigung erteilt werden.
Weitere allgemeine Informationen über die Fördervorrausetzun-
gen, die Förderhöhe und das Verfahren zur Antragstellung finden 
Sie unter https://mlr.baden-wuerttemberg.de/de/unsere-themen/ 
laendlicher-raum/foerderung/elr/ oder unter Info Antragstellung 
bei https://rp.baden-wuerttemberg.de/Themen/Land/ELR/Seiten/
ELR-Antragstellung.aspx                                      Seckach, 12. 7. 2021

http://www.seckach.de
https://mlr.baden-wuerttemberg.de/de/unsere-themen/laendlicher-raum/foerderung/elr/
https://mlr.baden-wuerttemberg.de/de/unsere-themen/laendlicher-raum/foerderung/elr/
https://rp.baden-wuerttemberg.de/Themen/Land/ELR/Seiten/ELR-Antragstellung.aspx
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                                           Skulpturenradweg „Kunst in der Landschaft“ 
Aktiv in den Sommerferien 2021
Besuchen Sie in diesem Sommer den 77 km lan-
gen Skulpturenradweg „Kunst in der Landschaft“! 
Er“fahren“ Sie Neues und nehmen am Sommer-
quiz vom 1. bis 31. August 2021 teil und gewin-
nen Sie tolle Preise. 

Es geht los, pünktlich zum Ferienbeginn, trafen sich die Bürger-
meister der Städte und Gemeinden des Zweckverbandes Regionaler 
Industriepark zum Start der Sommeraktion 2021 auf dem Skulptu-
renradweg. 
Sie sind eingeladen, teilzunehmen auf dem Skulpturenradweg in-
teressante, spannende, lustige, wundersame Dinge wahrzunehmen, 
zu erleben. Haben Sie Spaß dabei, die Region und die Skulpturen 
des Skulpturenradweges zu entdecken. Bei der Skulptur Standpunkt 
(zur Betrachtung der Welt) von Veronika Rettich geht es zum Bei-
spiel um das Gefälle vom Limesturm hinunter in die Stadt Oster-
burken. 
Aus einem gewöhnlichen Familien-Fahrradausflug wird somit eine 
spannende Sommerferienaktion.
*  Holen Sie sich die Fragebögen; diese liegen in den Rathäusern aus, 

oder laden Sie sich diese von der Webseite www.Skulpturenrad-
weg.de herunter.

*  Fahren oder laufen Sie die beiden Teile des Skulpturenradweges ab 
*  östlicher Teil Osterburken – Rosenberg – Ravenstein – Osterbur-

ken 
* westlicher Teil Adelsheim – Seckach – Buchen – Osterburken. 
*  Entlang der Radstrecke an den Skulpturen finden Sie Aufgaben 

oder Fragen auf dem jeweiligen Fragebogen. Diese können Sie vor 
Ort lösen. 

*  Geben Sie Ihre Lösungsvorschläge gemäß den Teilnahmebedin-
gungen in den Rathäusern oder per Email info@skulpturenrad-
weg.de mit Ihren Adressdaten ab.

Tolle Preise
Für die richtigen Lösungen erwarten Sie attraktive Preise. Fahren 
Sie beide Touren an unterschiedlichen Tagen, Ihre Chancen werden 
größer einen der tollen Preise zu gewinnen. Die Gewinne werden 
ausgelost. 
Tipp: Weitere Informationen zum Skulpturenradweg und de-
taillierte Beschreibungen der einzelnen Kunstwerke unter: www.
skulpturenradweg.de. Alternativ Flyer oder/und Broschüre 
Skulpturen am Radweg. 

Die Deutsche Bahn AG informiert:
Bauarbeiten mit Schienenersatzverkehr
Neckartal
Wie bereits berichtet, laufen an der Bahnstrecke Neckarelz – Hei-
delberg seit dem 2. 7. 2021 umfangreiche Bauarbeiten. Deshalb 
kommt es noch bis zum 8. 10. 2021 zu folgenden Zugausfällen, Er-
satzverkehre und Umleitungen:
–  Die S-Bahnlinien S1 und S2 fallen zwischen Neckargemünd und 

Eberbach aus und werden durch Busse ersetzt.
–  Morgens und nachts fahren einzelne Busse über den Ausfallab-

schnitt hinaus und beginnen/ enden in Heidelberg Hbf bzw. Mos-
bach (Baden).

–  Bitte beachten Sie, dass die Haltestellen des Schienenersatzver-
kehrs nicht immer direkt an den jeweiligen Bahnhöfen liegen.

–  Eine Mitnahme von Fahrrädern in den Bussen des Schienener-
satzverkehrs ist nicht möglich.

–  Die Regionalzüge der Linie RE10a (Mannheim – Heilbronn) wer-
den zwischen Neckargemünd und Bad Friedrichshall über Sins-
heim umgeleitet.

–  Als Ergänzung fahren zwischen Mosbach-Neckarelz und Bad 
Friedrichshall mehr AVG-Eilzüge.

–  Fahrgäste aus Richtung Osterburken – Mosbach in Richtung Hei-
delberg können auch mit dem Regiobus 899 von Neckarelz nach 
Aglasterhausen fahren und dort in die S-Bahn in Richtung Hei-
delberg umsteigen. Das ist während der o.g. Vollsperrung die 
schnellste Reisemöglichkeit auf dieser Ost-West-Verbindung.

Wir bitten um Verständnis für die Unannehmlichkeiten und länge-
ren Reisezeiten.                                 Ihre DB Regio AG, Region Mitte

Kundendialog: Telefon 0621/ 830 1200
E-Mail: kundendialog.mitte@deutschebahn.com
Internet: s-bahn-rheinneckar.de und bahn.de/rheinneckar

ESTW Osterburken
Ebenfalls bereits im Gange sind die Bauarbeiten der DB Netz AG für 
das neue elektronische Stellwerk (ESTW) in Osterburken. Auch hier 
kommt es zu Zugausfällen und Schienenersatzverkehr. Im Einzel-
nen sind folgende Bereiche betroffen:
der Streckenabschnitt Osterburken – Möckmühl der Frankenbahn 
ist vom 24. 7.–5. 9. 2021 komplett gesperrt. Das bedeutet:
–  für die RE-Linie 8 Stuttgart ◄► Würzburg: zwischen Möck-

mühl und Osterburken wird ein Schienenersatzverkehr mit Bus-
sen eingerichtet, der vor den Bahnhofsgebäuden abfährt bzw. an-
kommt. Zwischen Möckmühl und Bietigheim-Bissingen fahren 
die Züge nach regulärem Fahrplan, ebenso zwischen Osterburken 
und Würzburg.

–  für die RB-Linie 18 Tübingen ◄► Osterburken: zwischen Möck-
mühl und Osterburken entfallen alle Halte. Ein Schienenersatz-
verkehr mit Bussen ist eingerichtet.

Auf dem Abschnitt Seckach – Osterburken dauert die Sperrung 
vom 2.–16. 8. 2021. Die S-Bahnen der Linie S 1 (Homburg – Os-
terburken) enden bzw. beginnen dann also in Seckach. Zwischen 
Seckach und Osterburken werden die S-Bahnen durch Busse er-
setzt. Beachten Sie die 8–11 Min. früheren/ späteren Fahrzeiten der 
Busse. Ausnahme: S 75810 (planmäßig 4.35 Uhr ab Osterburken) 
wird von Osterburken bis Mosbach (Baden) durch einen Bus er-
setzt. Beachten Sie hier bitte die 17 Min. frühere Abfahrt des Busses 
in Osterburken.
Weitere Bauarbeiten auf der KBS 780 Würzburg – Osterburken 
(Frankenbahn)
Aufgrund von Bauarbeiten kommt es im Gesamtzeitraum 2.–16. 8. 
2021 zu folgenden weiteren Schienenersatzverkehren:
–  vom 2. 8. 2021, 6.00 Uhr, bis 13. 8. 2021, 21.45 Uhr, werden alle 

Züge der Linie RB 85 zwischen Eubigheim und Osterburken und 
zurück durch Busse ersetzt und

–  vom 13. 8. 2021, 22.45 Uhr, bis 16. 8. 2021, 7.45 Uhr werden meh-
rere Züge der Linie RB 85 zwischen Würzburg Hbf und Gerolds-
hausen und zurück durch Busse ersetzt.

Auch hier weichen die Fahrzeiten der Busse von jenen des Zugver-
kehrs und die Haltestellen des Schienenersatzverkehrs liegen nicht 
immer direkt an den jeweiligen Bahnhöfen. Eine Fahrradmitnahme 
ist im Bus nur im Rahmen des verfügbaren Platzes möglich, deshalb 
kann eine Beförderung leider nicht garantiert werden.
Allgemeine Informations- und Kontaktmöglichkeiten:
–  Service-Nummer der Bahn: Telefon 030 297-0
–  BahnBau-Telefon: 0800 5 99 66 55 (kostenlos, Tag & Nacht)
–  Internet: bauinfos.deutschebahn.com mit Mail-Newsletter und 

RSS-Feed www.bahn.de/kontakt
–  App „DB Bauarbeiten“: bauinfos.deutschebahn.com/apps (für 

Android und iOS)
–  App „DB Navigator“: bahn.de/p/view/service/mobile/db-naviga 

tor.shtml
–  aktuelle Betriebslage: www.bahn.de/ris bzw. mobile.bahn.de/ris

Alle Ersatzfahrpläne können auch auf der Homepage der Gemein-
de Seckach unter der Rubrik „Neuigkeiten“ eingesehen und her-
untergeladen werden.

Abt. Zimmern
Jahreshauptversammlung 
Zur diesjährigen Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr 
Zimmern am Freitag, den 6. 8. 2021, laden wir alle Kameradinnen, 
Kameraden, Gemeinde- und Ortschaftsräte um 19.30 Uhr ins Feu-
erwehrgerätehaus ein. Wir bitten um Anwesenheit aller Kameraden. 
Anzug Uniform.

http://www.Skulpturenradweg.de
http://www.Skulpturenradweg.de
http://www.skulpturenradweg.de
http://www.skulpturenradweg.de
mailto:kundendialog.mitte@deutschebahn.com
http://www.s-bahn-rheinneckar.de
http://www.bahn.de/rheinneckar
https://bauinfos.deutschebahn.com
https://www.bahn.de/kontakt
https://bauinfos.deutschebahn.com/apps
https://bahn.de/p/view/service/mobile/db-navigator.shtml
https://bahn.de/p/view/service/mobile/db-navigator.shtml
https://www.bahn.de/ris
https://mobile.bahn.de/ris
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Tagesordnung:
  1. Begrüßung
  2. Totenehrung
  3. Protokoll der letzten Jahreshauptversammlung
  4. Bericht des Kommandanten
  5. Bericht des Jugendwartes
  6. Kassenbericht
  7. Kassenprüfbericht
  8. Entlastung der Feuerwehrführung
  9. Wahl der Kassenprüfer
10. Übernahme
11. Grußworte der Gäste
12. Verschiedenes (Wünsche/Anträge) 

Amtlicher Teil
Bundestagswahl am 26. September 2021
Schablonen für sehbehinderte und blinde Menschen
Zur Wahl der Abgeordneten des 20. Deutschen Bundestags am 26. 
September 2021 sind alle Wahlberechtigten zur Stimmabgabe auf-
gerufen. Wie kann die Stimme unabhängig von fremder Hilfe ab-
gegeben werden, wenn man so schlecht sieht, dass man den Stimm-
zettel selbst nicht lesen kann?
Zur gleichberechtigten Teilnahme an der Bundestagswahl bieten die 
Blinden- und Sehbehindertenverbände kostenlos die Zusendung 
von sogenannten Stimmzettelschablonen an.
Die Stimmzettelschablone wird auf den Stimmzettel gelegt. Die 
Felder für das „Kreuzchen“ sind in der Schablone ausgespart. Auf 
der Schablone sind in großer tastbarer Schrift Erläuterungen ange-
bracht. Zusammen mit der Schablone wird – ebenfalls kostenlos –
eine Audio-CD ausgeliefert. Die CD kann mit handelsüblichen CD-
Playern abgespielt werden. Auf dieser CD wird die Benutzung der 
Schablone erklärt. Außerdem wird der Inhalt des Stimmzettels voll-
ständig aufgesprochen und auch darauf hingewiesen, falls eine ent-
sprechende Lochung nicht mit einem Wahlvorschlag belegt ist.
Sind Sie selbst stark seheingeschränkt? Kennen Sie Personen, die 
sich für dieses Angebot interessieren? Dann fordern Sie die Schab-
lone und eine Audio-CD mit der Aufsprache des Inhalts des amtli-
chen Stimmzettels kostenlos bei den Blinden- und Sehbehinderten-
verbänden an unter Telefon: 0761/36122.

Fundsachen
Folgender Fundgegenstand/-gegenstände wurde/n
in Zimmern/Seckach gefunden: 1 dunkelblaue Brille
Die jeweilige Fundsache kann auf dem Rathaus in Seckach, Bahn-
hofstr. 30 im Bürgerbüro während der üblichen Sprechstunden ab-
geholt werden.

Schulnachrichten
Grundschule Großeicholzheim

Besuch des Roten Kreuzes
Am Donnerstag, den 8. 7. 2021, bekamen wir Besuch von dem 
Deutschen Roten Kreuz. Als erstes wurden wir in zwei Gruppen 
aufgeteilt. Dann sprachen wir über das Thema „Bewusstlosigkeit“. 
Anschließend übten wir die stabile Seitenlage, indem jemand den 
bewusstlosen Menschen darstellte. Am Ende war sogar eine er-
wachsene Person die gespielte Bewusstlose. 
Nachdem wir das Thema abgeschlossen hatten, gingen wir nach 
draußen zu den Rettungswagen. Eine Mitarbeiterin holte aus einem 
der beiden Wägen drei große Rucksäcke raus. Jeder, der wollte, durf-
te einen aufsetzen. Als jeder ihn einmal auf dem Rücken hatte, wa-
ren wir uns einig: Die Rucksäcke sind sehr schwer. Wir sahen sie uns 
natürlich auch noch von innen an. Nachdem wir wussten, was sich 
in den Rucksäcken befindet, zeigten uns die Mitarbeiter des Roten 
Kreuzes ein Gerät, mit dem man den Puls messen kann. Sehr inter-
essant fanden wir auch die Trage, mit der man die Verletzten trans-
portieren kann. Ca. fünf Kinder wurden an der Trage fest gegurtet 
und eine kleine Runde getragen. 

Kurz darauf gingen wir wieder rein und besprachen die Unfälle, die 
uns oder unserer Familienangehörigen passiert sind. Anschließend 
wiederholten wir die „5 W“ bei einem Notruf. Wir spielten einen 
Notruf mit ausgedachten Unfällen nach. 
Beim letzten Thema redeten wir über die Regeln beim Verbinden 
von Wunden. Jeder bekam erst mal medizinische Handschuhe, die 
wir auch gleich anzogen. Frau Albrecht gab uns Pflaster und die 
Aufgabe unserem Sitznachbar im Stuhlkreis das Pflaster mit den 
Handschuhen aufzukleben. Als jeder ein Pflaster auf dem Arm/Bein 
hatte, bekam jedes Kind einen Verband, den es seinem Partner um 
den Arm oder um das Bein wickelte. Zum Schluss bekamen wir eine 
Urkunde und einen Lutscher. 
Der Förderverein unserer Grundschule spendete dem Roten Kreuz 
200 €, um die Arbeit der Helfer zu unterstützen. Wir durften bei der 
Scheckübergabe dabei sein.
Das war ein aufregender Vormittag.

geschrieben von Keano Blankenburg und Felicia Stromberger

Altersjubilare
31. 7. Manfred Kern Zimmern 70 Jahre
  4.  8. Friedrich Graf Seckach 75 Jahre

Die Gemeinde gratuliert recht herzlich zum Geburtstag und  
wünscht alles Gute auf dem weiteren Lebensweg.

Notfalldienste
Ärztlicher Notfalldienst
Wichtige Rufnummern für den ärztlichen Bereitschaftsdienst: 
Neckar-Odenwald-Kreis
Rettungsdienst: 112112 
Allgemeiner Notfalldienst: 116117
Mosbach (Allgemeiner Notfalldienst) 
Knopfweg 1, 74821 Mosbach 
Mo., Di., Fr. 19.00–22.00 Uhr, Mi. 13.00–22.00 Uhr
Sa., So., Feiertag 8.00–22.00 Uhr
Buchen (Allgemeiner Notfalldienst) 
Dr. Konrad-Adenauer-Str. 37 , 74722 Buchen 
Sa., So., Feiertag 8.00–22.00 Uhr
Kinderärztlicher und augenärztlicher Notfalldienst: 116117
Informationen zu Öffnungszeigen und Anschrift der jeweiligen 
Notfallpraxis finden Sie unter https://www.kvbawue.de/buerger/ 
notfallpraxen/

Kostenfreie Onlinesprechstunde von niedergelassenen 
Haus- und Kinderärzten:
Montag bis Freitag 9.00 bis 19.00 Uhr: docdirekt – Kostenfreie On-
linesprechstunde von niedergelassenen Haus- und Kinderärzten, nur 
für gesetzlich Versicherte unter 0711-96589700 oder docdirekt.de

Bereitschaftsdienst der Sozialstation
Kirchliche Sozialstation Adelsheim-Osterburken
 Unverbindliche Beratung  und  Information  sowie  Pflegebera- 
 tungsbesuche
 Qualifizierte liebevolle Pflege und medizinische Versorgung
 Begleitung von Schwerkranken, Sterbenden u. ihren Angehöri- 
 gen (Hospiz)
 Vermittlung von Pflegehilfsmitteln,  Mahlzeiten,  Hausnotruf u. 
 Familienpflege
 Hauswirtschaftliche Versorgung
 Rufbereitschaft
 Bereitschaftsdienst am Wochenende Tel.: 06291/64190

Zahnärztlicher Notfalldienst
31. 7.–2. 8. 2021     Dr. Kuhn, S. Albrecht, Bahnhofstr. 26, 74706 Os-

terburken, Tel. 06291/9811
Der Zahnarzt ist samstags, sonntags und feiertags in der Zeit 
von 10.00 Uhr – 12.00 Uhr in der Praxis anwesend – in drin-
genden Fällen auch außerhalb der Sprechstunden telefonisch 
erreichbar. Bitte UNBEDINGT vorher anmelden!!!
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Zahnärztlicher Notfalldienst jetzt auch Online. Unter der Internet-
adresse www.zahn-forum.de/karlsruhe.html hat die KZV Karlsru-
he die Notdienstplanung jetzt auch ins Netz gestellt, so dass diese 
Daten jetzt jederzeit abrufbar sind.

Apotheken Notdienst
–  Samstag, 31. 7. 2021:  

Stadt-Apotheke am Bild Buchen, Tel.: 06281/89 57, Hochstadt-
str. 16, 74722 Buchen, Odenwald 

–  Sonntag, 1. 8. 2021:  
Bauland-Apotheke Adelsheim, Tel.: 06291/6 21 30, Marktstr. 5 A, 
74740 Adelsheim 

–  Montag, 2. 8. 2021:  
Sonnen-Apotheke Buchen, Tel.: 06281/56 00 22, Brucknerstr. 13, 
74722 Buchen, Odenwald 

–  Dienstag, 3. 8. 2021:  
Kastell-Apotheke Osterburken, Tel.: 06291/6 80 07, Prof.-Schu-
macher-Str. 2/8, 74706 Osterburken 

–  Mittwoch, 4. 8. 2021:  
Quellen-Apotheke Hettingen, Tel.: 06281/38 86, Morrestr. 31, 
74722 Buchen, Odenwald (Hettingen) 

–  Donnerstag, 5. 8. 2021:  
Apotheke am Schloss Ravenstein, Tel.: 06297/9 50 55, Zedern-
weg 3, 74747 Ravenstein (Merchingen) 

–  Freitag, 6. 8. 2021:  
Apotheke Oberschefflenz, Tel.: 06293/2 87, Hauptstr. 98, 74850 
Schefflenz (Oberschefflenz)

Der Notdienst beginnt jeweils morgens um 8.30 Uhr und endet am 
folgenden Morgen um 8.30 Uhr. Der Notdienstplan kann auch im 
Internet nachgesehen werden unter www.lak-bw.notdienst-portal.de. 
Dort werden 5 Apotheken, die an diesem Tag Dienst haben ange-
zeigt, also auch Apotheken aus den Nachbardienstkreisen. Weite-
re Infos sind auch unter www.aponet.de erhältlich. Die dienstha-
benden Apotheken können auch unter folgender Nummer  0800  
00 22 8 33 kostenlos telefonisch erfragt werden, bzw. von jedem 
Handy ohne Vorwahl unter der Nr. 22 8 33 (max. 69 ct/Min/SMS) 
abgefragt werden.

Gasstörung
Stadtwerke Buchen, Störungsdienst Tag und Nacht: Tel.: 06281/51051

Stromversorgung EnBW 
Störungsdienst 0800 362 9477

Störungen an der Wasserversorgung
Bei Störungen an der Wasserversorgung Tel.: 06291/415554

Notrufnummer der Telefonseelsorge
0800-1110111 – bundesweit-gebührenfrei

Kirchliche Nachrichten
Katholische Gottesdienste

Seelsorgeeinheit Adelsheim-Osterburken-Seckach
Unsere Gottesdienste:
So., 1. 8. – 18. SONNTAG IM JAHRESKREIS 
  9.00 Uhr Großeicholzheim: Eucharistiefeier
  9.30 Uhr Zimmern: Wort-Gottes-Feier
10.00 Uhr Seckach: Rosenkranz für den Frieden
10.30 Uhr Seckach: Eucharistiefeier
11.00 Uhr Großeicholzheim: Taufe Noah Pfaff
17.30 Uhr Seckach: Vesper, anschl. Barmherzigkeitsrosenkranz
Do., 6. 8., Donnerstag der 18. Woche im Jahreskreis
18.00 Uhr Großeicholzheim: Rosenkranzgebet
18.30 Uhr Großeicholzheim: Eucharistiefeier

Gemeinsames
Pfarrbüros geschlossen:
Vom 9.–27. 8. 2021 sind die Pfarrbüros Adelsheim und Seckach ge-
schlossen.
Öffnungszeiten Pfarrbüro Osterburken:
Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag von 9.00–11.00 Uhr
Donnerstag von 14.00–17.30 Uhr

Telefonische Erreichbarkeit der Priester während der Va-
kanz
In dringenden seelsorgerlichen Notfällen sowie bei Sterbefällen er-
reichen Sie die für unsere Seelsorgeeinheit zuständigen Priester te-
lefonisch wie folgt:
•  Pater Lukas: 06292/95057 während seiner Sprechzeit in Seckach 

/ ansonsten 06282-9203-45 (direkt) oder über die Notfallnum-
mer des Klosters in Walldürn unter 06282-920340.

•  Pfarradministrator Johannes Balbach: 06281-5213-0 oder 
0170-1275600 (Notfallhandy Seelsorgeeinheit Buchen)

Wir bitten Sie darum, zunächst zu versuchen Herrn Pater Lukas zu 
erreichen, da dieser als Priester mit einer Vollzeitstelle vorrangig 
für unsere Seelsorgeeinheit zuständig ist.

Sprechstunden von Pater Lukas in der Seelsorgeeinheit
Pater Lukas bietet für alle Gemeindemitglieder der Seelsorgeein-
heit wöchentliche Sprechstunden in seinem Dienstbüro im Pfarr-
haus Seckach (Bahnhofstr. 26, 74743 Seckach) an. Diese Sprech-
zeiten finden immer dienstags und donnerstags jeweils von 16 bis 
18 Uhr statt. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Pater Lukas 
freut sich über Ihren Besuch in seiner Sprechstunde. Pater Lukas 
ist während seiner Sprechzeit unter Tel. Nr. 06292/95057 erreichbar. 
Ansonsten unter der Telefonnummer über das Kloster.

Krankenkommunion:
Gelegenheit zum Empfang ist nach Absprache möglich. Wer einen 
Besuch wünscht, möge sich im Pfarrbüro Seckach, Tel. 06292/95056 
oder 
in Seckach bei Diakon Matthias Nasellu, Tel. 06261/670473, 
in Großeicholzheim bei Waltraud Roos, Tel.: 06293/8686 und 
in Zimmern bei Bernhard Grimm, Tel. 06291/7331 melden.

Seckach, St. Sebastian
kfd St. Sebastian
Einladung zur Mitgliederversammlung
Wann? Mittwoch, 18. August 2021, 16.00–18.00 Uhr –  
Wo? Da Maria
Tagesordnung
1. Begrüßung
2. Gedenken der verstorbenen Mitglieder
3. Kassensturz
4. Mitgliedschaft kfd/Brief von Erzbischof Stephan Burger
5. Die kfd St. Sebastian wird 140 Jahre alt/ Ideen für ein Fest
6. Weitere Planung /Wünsche
7. Sonstiges
Es wäre schön, wenn viele kommen können, da wir einen Beschluss 
fassen müssen. Im Namen des Vorstands grüßt herzlich

Gabriele Greef

Zimmern, St. Andreas
Heckenschnitt rund um die Kirche
Die Hecken und Sträucher rund um unsere Kirche haben ihren 
„Sommer-Schnitt“ erhalten und so erstrahlt der Vorplatz wieder in 
neuem Glanz. Das Gemeindeteam Zimmern bedankt sich mit ei-
nem herzlichen Vergelt`s Gott bei allen Helfern für ihren tollen Ein-
satz.
Für das Gemeindeteam Zimmern Sigrid Ackermann

Evangelische Gottesdienste
Seckach
Sonntag, den 1. 8. 2021
10.30 Uhr Gottesdienst in Bödigheim mit Pfr. Fränkle
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Großeicholzheim
Sonntag, 1. 8. – 9. Sonntag nach Trinitatis
  9.30 Uhr Gottesdienst Rittersbach (Pfr. Ingolf Stromberger)
10.30 Uhr Gottesdienst Großeicholzheim (Pfr. Ingolf Stromberger)
19.00 Uhr AB-Gemeinschaftsstunde Kirche Großeicholzheim
Dienstag, 3. 8.
15.00 Uhr Gottesdienst Pflegeheim Waldhausen
 Pfr. Stromberger und Frauen von Rittersbach
15.00 Uhr Seniorennachmittag in der Kirche Großeicholzheim
20.00 Uhr Gemeindegebet Kirche Großeicholzheim
Mittwoch, 4. 8.
20.00 Uhr  Bibel im Gespräch, Thema: „Mit Krisen umgehen“,  

Teil 2 (Ev. Kirche Großeicholzheim, bei schönem Wetter 
im Freien)

Vereinsnachrichten
SV Seckach

Gesundheits- und Rehabilitationssport 
Beim SV Seckach gibt es ein Sportangebot von vier orthopädischen 
Reha-Gruppen, in welchen noch Plätze frei sind. 
Am Dienstagvormittag finden zwei Gruppen statt:
 9.30–10.15 Uhr:  Ganzkörpertraining für Rumpfstabilität und 

Gleichgewicht
10.30–11.15 Uhr: Sanftes Rückentraining 
Am Mittwochabend finden ebenfalls zwei Gruppen statt:
19.00–19.45 Uhr: Rückentraining
20.00–20.45 Uhr: „aktive Bewegung tut gut“
Alle Reha-Gruppen bieten unter Berücksichtigung der jeweiligen 
Beschwerdebilder der Teilnehmer ein Ganzkörpertraining im or-
thopädischen Bereich an. Angesprochen fühlen dürfen sich hier 
Personen mit Arthrose, Rückenleiden, Schulter-, Knie- oder Hüft-
problemen. Gerne dürfen sich aber auch Teilnehmer melden, die 
etwas für ihre Gesundheit oder gegen ein paar Pfunde zuviel tun 
wollen. Durch die regelmäßige Teilnahme am Sportangebot können 
auch Alltagssituationen wieder leichter bewältigt werden und even-
tuelle Problembereiche des Körpers werden sich verbessern. Die 
Übungsstunden finden auch während den Sommerferien statt. Die 
Teilnehmer können das Rehasportangebot bei Vorliegen einer ent-
sprechenden Indikation vom Arzt verordnet bekommen. Nach Ge-
nehmigung der Verordnung durch die Krankenkasse, ist das Trai-
ning völlig kostenfrei und setzt keine Vereinsmitgliedschaft voraus. 
Weitere Informationen und Anmeldung unter Tel.: 06292/9287450, 
Handy 0160/94903186 (sms/whatsapp) oder online: rehasport@sv-
seckach.de oder auf der Homepage: www.sv-seckach.de (Rubrik Re-
ha-Sport).

VdK Ortsverband Adelsheim/Sennfeld mit Seckach/Zimmern
Liebe Mitglieder, liebe Freunde des VdK Ortsverbandes Adelsheim/
Sennfeld mit Seckach/Zimmern,
zwischenzeitlich ist es wieder möglich, kleinere Veranstaltungen 
mit begrenzten Teilnehmerzahlen anzubieten, wobei die jeweils 
geltenden Regeln der aktuellen Corona-Verordnung einzuhalten 
sind. Da bei vielen Veranstaltungen nur eine begrenzte Anzahl von 
Plätzen bereitgestellt werden kann, empfiehlt es sich, sich schnell 
anzumelden. Die Internetseite des Ortsverbandes sowie der Ver-
anstaltungskalender werden ständig aktualisiert, sobald es neue In-
formationen gibt! Außerdem erhalten Sie die neuesten Informatio-
nen in unserem Newsletter, der einmal im Monat erscheint. Wenn 
Sie den Newsletter abonnieren möchten, schreiben Sie einfach eine 
Mail an: vdk-adelsheim-sennfeld@t-online.de

Unsere nächsten Termine:
Am Sonntag, 1. August, treffen sich die Mitglieder und Freunde des 
VdK Ortsverbandes Adelsheim/Sennfeld ab 14.00 Uhr beim Kaf-
feenachmittag der Volksfest-Marktplatzgruppe im Schlosshof des 
Unterschlosses in Adelsheim. Auf dem „VdK-Tisch“ werden klei-
ne Tischwimpeln aufgestellt. Es ist keine Anmeldung erforderlich. 

Weitere Veranstaltungen sind am Mittwoch, 18. August, um 15.00 
Uhr Eisessen im Eiscafé in Adelsheim. Anmeldeschluss ist am 13. 
August. Am Freitag, 27. August, 16.00 Uhr, ist ein Treffen im Café-
Bistro „Auszeit“ mit Tierpark bei Möbel Gramlich in Eberstadt. 
Anmeldeschluss für diese Veranstaltung ist am 20. August. Bei den 
Anmeldungen sind zur Kontaktnach-verfolgung die Daten der Teil-
nehmer zu hinterlegen. Da nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen 
zur Verfügung steht, wird eine baldige Anmeldung empfohlen. An-
meldungen sind möglich unter Tel. (06291) 2998 oder 7830. Die 
Veranstaltungen sind auch für mobilitätseingeschränkte Teilnehmer 
geeignet. Besuchen Sie uns auch im Internet unter www.vdk.de/ov-
adelsheim-sennfeld/

SV Großeicholzheim 
Abt. Fußball
Am kommenden Sonntag, den 1. 8. 2021, bestreitet unsere 1. Mann-
schaft im Kreispokal ihr Zweitrundenspiel gegen die SpVgg Hain-
stadt 2. Spielbeginn ist um 17.00 Uhr in Hainstadt.

ASV Petri Heil
Vorbereitungslehrgang zur staatlichen Fischereiprüfung 
Großeicholzheim
Der ASV Petri Heil führt auch in diesem Jahr wieder ein Lehrgang 
zur staatlichen Fischereiprüfung durch. Am Freitag, den 3. Septem-
ber 2021, findet ein Infoabend in unserem Vereinsheim satt.
Der Kurs ist mit 40 Unterrichtsstunden geplant und beginnt am 
Freitag, den 10. September 2021.
Der Lehrgang umfasst Themen wie allgemeine und spezielle Fisch-
kunde, Gewässerökologie, Gesetzeskunde, Fang und Verwertung 
von Fischen, sowie Gerätekunde, theoretischer und praktischer Teil. 
Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, sollte die Anmeldung frühzeitig 
beim Lehrgangsleiter erfolgen. Anmeldung und weitere Informatio-
nen bei Norbert Lenz, Tel: 06293/7685 (ab 18.00 Uhr)

Großeicholzheim und seine Geschichte (GusG)
Die Vorstandschaft hat entschieden, dass die Museumsöffnungen 
im August und September ausfallen. Dennoch wird weiter an einem 
Fotobuch von Jacob Fehr gearbeitet, der dieses Jahr 200 Jahre alt ge-
worden wäre.

FC Zimmern
Stellenanzeige
Der FC Zimmern sucht für sein Sportheim eine Reinigungskraft 
(m/w/d) auf Minijob-Basis bei flexibler Zeiteinteilung. Zeitumfang 
ca. 6–8 Std. pro Monat. Nähere Informationen erhalten Sie bei Birgit 
Ackermann, Mobil 0151-28851428.

Spielbericht Pokalspiel
Der FC Zimmern konnte sein Erstrunden-Pokalspiel gegen die 
Spielklassen höheren Gäste aus Krautheim/Westernhausen nicht 
gewinnen. Der Gastgeber musste stark ersatzgeschwächt antreten 
und konnte mit einer ordentlichen Leistung die Seiten mit einem 
0:0 wechseln. In der 62. Minute schoss R. Schweizer seine Farben 
in Führung. Zehn Minuten später glichen die Gäste aus. Bei dem 
warmen Wetter wurde es immer schwieriger, Konterangriffe zu star-
ten. Aus spitzem Winkel erzielte F. Bissinger den zweiten Treffer für 
Krautheim. Der FC versuchte nochmals die letzten Kräfte zu mobi-
lisieren und den Ausgleich zu erzielen. Dies nutzen die Gäste zum 
3:1 Endstand aus.

Freundschaftsspiel:
Am Sonntag, 1. 8., spielt der FC Zimmern beim VfB Heidersbach. 
Spielbeginn ist um 17.00 Uhr in Heidersbach.
Die Mannschaft freut sich auf eine zahlreiche Unterstützung.

Förderverein des FC Zimmern
Bericht über die Gründungsversammlung
Das bereits breit gefächerte Angebot an Vereinen in der Seckacher 
Gesamtgemeinde wurde seit diesem Monat um einen neuen Ver-
ein erweitert. Im Beisein von 31 Personen, darunter auch Bürger-
meister Thomas Ludwig und Ortsvorsteher Siegfried Barth, wur-
de im Rahmen einer Gründungsversammlung im Sportheim des 

mailto:rehasport@sv-seckach.de
mailto:rehasport@sv-seckach.de
http://www.sv-seckach.de
mailto:vdk-adelsheim-sennfeld@t-online.de
http://www.vdk.de/ov-adelsheim-sennfeld/
http://www.vdk.de/ov-adelsheim-sennfeld/
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FC der „Förderverein F.C. Zimmern 1960 e.V.“ ins Leben gerufen. 
Andreas Bechtold erläuterte die Hintergründe zur Installation ei-
nes Fördervereins und informierte über die geplanten Vorhaben. 
Als Protokollführer fungierte Steffen Kreutzer und nachdem An-
dreas Bechtold den Satzungsentwurf vorgestellt hatte, fand dieser 
nach kurzer Diskussion die einstimmige Genehmigung durch die 
Gründungsmitglieder. Unter bürgermeisterlicher Leitung brachten 
die anschließenden Wahlen zur neuen Vorstandschaft folgende ein-
stimmige Ergebnisse: 1. Vorsitzender Andreas Bechtold, stv. Vor-
sitzender Johannes Zorn, Kassenwart Christian Endres, Schriftfüh-
rer Frank Grimm, Beisitzerin Juliane Endres, Kassenprüfer David 
Ackermann und Tobias Weber. Den Abschluss der Gründungsver-
sammlung bildete die Billigung des vorgeschlagenen Jahresbeitrags 
von 10 € zur Mitgliedschaft des Fördervereins FC Zimmern und der 
Dank des 1. Vorsitzenden für das rege Interesse.

Sonstiges
Kath. Öffentliche Bücherei Seckach
(im Untergeschoss Nebenraum Kirche Seckach):
Wir freuen uns, Sie wieder in der Bücherei unter Einhaltung der 
geltenden Zugangs-regelungen begrüßen zu dürfen: Unsere Öff-
nungszeiten während der Sommerferien sind: samstags von 10.00 
bis 11.00 Uhr. 
Bitte achten Sie dringend auf die Einhaltung der Zugangsrege-
lungen! Generell darf sich in der Bücherei aufgrund der beengten 
Raumsituation jeweils nur ein Besucher aufhalten. Ausnahme: Ein 
Elternteil mit jüngeren Kindern (Kindergarten/Grundschule) 
Weitere Infos zur Nutzung der Bücherei entnehmen Sie bitte der 
Presse und den Aushängen. Wir haben wieder eine Menge neuen 
Lesestoff da… kommen Sie, suchen Sie aus…. beschenken Sie sich 
selber mit unterhaltsamen interessanten Stunden….  wir freuen uns 
auf Sie….Das Büchereiteam

LandFrauen Ortsverein Bauland
Einladung zur Mitgliederversammlung 
Am Montag, den 16. 8. 2021, findet um 9.00 Uhr im Kaffee Köpfle in 
Osterburken die jährliche Mitgliederversammlung der Landfrauen 
Bauland statt und anschließend lädt der Verein zum Frühstück ein. 
Telefonische Anmeldung unter Nr. 06291/7246 bis zum 11. 8. 2021 
erforderlich. Es sind alle Mitglieder herzlich willkommen.
Tagesordnung: Begrüßung, Totengedenken, Tätigkeitsbericht, 
Kassenbericht, Bericht der Kassenprüfer, Entlastung der Vorstand-
schaft, Verschiedenes.
Diese Veranstaltung führen wir im Auftrag des Bildungs-und So-
zialwerkes Baden-Württemberg e.V. durch.

Herzlichen Dank für die Glückwünsche und Geschenke 
anlässlich unserer Konfirmation, auch im Namen unserer 
Eltern.  

Lena Utz Fridolin Meinert
Lena Beichert  Max Diefenbach
Ayleen Theile Lenny Magbanua
Danylin Mertin Benjamin Veith
Vivien Eberle Maximilian Brüderle
Julie Münz Philipp Wagenleitner
 Silas Vogt

Für eine schöne und unvergessliche Konfirmandenzeit dan-
ken wir Herrn Pfarrer Stromberger und seinem Team von 
der evangelischen Kirchengemeinde Großeicholzheim.

Juli 2021
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Pizzeria La Calabrisella
Wettgasse 1 · 74743 Großeicholzheim

Telefon (0 62 93) 9 28 63 53
Dienstag–Freitag und Sonntag 11.00–13.30 Uhr

Dienstag–Sonntag 17.00–22.00 Uhr · Montag Ruhetag
     Angebot:  Familienpizza (40 cm)    

mit 4 Auflagen, 1 Fl. Cola, gem. Salat     16,00 €
Pizza Spinat-Mozzarella · Pizza Lachs je 7,00 € (30 cm)

Pizza Junior (30 cm) mit Salami, Vorderschinken, Mais, Spiegelei 7,00 €

Auf Grund von Covid-19 momentan nur noch bis 21 Uhr geöffnet!

GhfS Gartenhilfe für Senioren in Seckach und Umgebung
Gartenarbeiten wie mähen, umgraben, vertikutieren und Hecken schneiden usw.
und Hilfe bei Planung und Gestaltung eines pflegeleichteren Gartens.

Vermittlung:  M.-M. Thürl, Adolf-Kolping-Straße 2, 74743 Seckach  
Tel.: 06292 / 7480 oder 0176 / 544 00 933  
E-Mail: maxi-monika.thuerl@gmx.de

ANGEBOT
VOM 30.7. BIS 5.8.2021
Zarter RINDERBRATEN 100 g 1,29 €
CORDON BLEU vom Schwein 100 g 1,19 €
SCHINKENMANNHEIMER 100 g 1,19 €
PAPRIKALYONER 100 g 1,19 €
Herzhaft deftige KRAKAUER
mit und ohne Kümmel  100 g 1,19 €
Gekochter BAUERNSCHINKEN 100 g 1,09 €
SCHWEIZER WURSTSALAT 100 g 1,19 €

Nur bei uns

aus eigener Schlachtung!

Schweine & Hähnchen von Maurer, Feßbach · Rind von Gehrig, Unterwittstadt

SPEISEPLAN vom 02.08.–06.08.2021
MO: SPAGHETTI BOLOGNESE mit Blattsalat  5,99 €
DI: SCHNITZEL mit Pommes und Salat/Kartoffelsalat  5,99 €
MI:  HÄHNCHENBRUSTFILET 
 mit Brokkoli und Kartoffelgratin 5,99 €
DO:  SCHASCHLIKTOPF mit Reis 5,99 € 
FR:  SAUERBRATEN mit Knödel 5,99 €

Mittagstisch täglich von Montag bis Freitag von 11.30 bis 13.00 Uhr

Besuchen Sie uns im Internet: www.metzger-maurer.de

AUCH
ZUM MIT-

NEHMEN!

GRILL DIR WAS: 
NEU: Hähnchensteak, -wings & Pollo fino aus eigener Aufzucht

Rinderhüftsteaks · Putensteaks
Unsere Spieße: Filet · Fackel · Gyros · Puten · Lamm

Spareribs · Cevapcici · Lammkotelett
Fränkische Grillbratwurst · Merguez Bratwürste

Platten- und Partyservice!

Schlossgasse 5, 74740 Adelsheim
Telefon 06291/1313 · www.metzgerei-uwe-goetz.de

Unser Rind- und Schweinefleisch beziehen 
wir von Bauern aus der Region.

Unsere SPARTÜTE am Dienstag:
2 Paar hausmacher Bratwürste 
und 400 g Kartoffelsalat
 nur 4,44 €NEU!

Hackfleisch gemischt 100 g 0.79 €

Pizza-Fleischkäse 100 g 1.24 €

Bierschinken 100 g 1.34 €

Rauchfrische Wiener 100 g 1.28 €

Täglich frisch: Fleischsalat 100 g 0.94 €

Dt. Edamer 40 % Fett i. Tr.  100 g 0.76 €

Beachten Sie bitte
vor Ihrem Einkauf

die Anzeigen

unserer Inserenten.


